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Tagesordnungspunkt 2 

 

Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter 

 
Sachdarstellung:          
 
Gemäß § 48 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg bestellt der Gemeinderat aus 
seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter des Bürgermeisters. In Gaiberg wurden bisher 
zwei ehrenamtliche Bürgermeister-Stellvertreter aus der Mitte des Gremiums gewählt. 

 
Die Stellvertreter werden in der Reihenfolge ihrer Stellvertretung je in einem besonderen 
Wahlgang gewählt. Der Gemeinderat kann geheim oder (wenn niemand widerspricht) offen 
wählen. 
 
Nach § 37 Abs. 7 GemO werden Wahlen geheim mit Stimmzetteln vorgenommen. Es kann 
offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Die Bürgermeisterin hat Stimmrecht. 
Gewählt ist, wer die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. 
Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den beiden 
Bewerbern mit den meisten Stimmen Stichwahl statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit 
entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  
 
Derzeit ist 1. Stellvertretender Bürgermeister Herr Volkmann und 2. Stellvertretender 
Bürgermeister Herr Manfred Müller. 
 
 

Sachdarstellung:  
 

1. Der Gemeinderat wählt _________________ zur/zum 1. Stellvertretenden 
Bürgermeister/in. 

2. Der Gemeinderat wählt _________________ zur/zum 2. Stellvertretenden 
Bürgermeister/in. 
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